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Verqnügungssteuersatzunq

i

I :'rrt'rd " 83'-üäf-'"1{ü'S;' ceme
vom 20.12.84, Nds. GVB1. S. 283) und
Nds. Kommunalabgabengesetzes hat der

der SS 1, 2 und 3 des
Rat der Gemeinde Nortmoor

in seiner Sitzung vom 1 8.1 1 .1 985 - folgende Vergnügungs-
steuersatzung beschlossen :

Steuerqeqenstand, Steuerschuldner, Steuerform

1 - Steuer nstand

Die Gemeinde Nortmoor erhebt Vergnügungssteuer für die folgenden
im Gemeildegebiet veranstalteten Vergnügungen gewerblicher Art:

1. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen;

2. Veranstaltungen von Schönheitstänzen, Schaustellungen
von Personen und Darbietungen ähnlicher Art;

3. Veranstaltungen, bei denen Filme, bespielte Videokassetten,
Bildplatten oder vergleichbare Bildträger vorgeführt werden'
die von der obersten Landesbehörde nicht gemäß s 6 Abs. 3

ZLff. 1 bis 4 des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der
öffentlichkeit i. d. F. vom 25.02.1985 (BGBI. I S. 425)
freigegeben worden sind;

4. das Ausspielen von GeId oder Gegenständen in Spielclubs'
Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen;

5. Der Betrieb von Spiel-, Geschj-cktichkeits- und Unterhaltungs-
apparaten und -automaten (einschl. der Apparate und Auto-
maten zur Ausspielung von GeId und Gegenständen sowie
Musikautomaten, ausgenommen Spielgeräte für Kleinkinder)
in Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen
Orten, die der öffentlichkeit zugänglich sind;

wenn
gewerbs-

6 Catcher-, Ringkampf- und Boxkampfveranstaltungen'
Personen auftreten, die solche Kämpfe berufs- oder
mäßig ausführen.
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$ 2 Steuerbo fr eite Verenstal tunoen

'l . Voranstal tungeh t' idie vön kulturel ien 0ryni.sä'tio;äil :od;ri::**:-:*"-*''
Filmcl,ubs durchgeFühct werden, wenn der Zwe'c,k der .Ue+- .. .:i:.
snstaltung aus,schlie0lich 1n der Darstellung kufturBller,
wissenscha f tl icher oder künstlerischer BiI'dungsf ragen u-nd.
in der Diskussion oder Belehrung darüber besteht;

veranstartungeo, die in der Zeit vom ?9. ApriI bis 02. lvlai
aus Anlaß des 0t. Mai von politischen oder gewerkschaft-
lichen 0rganisationen, von Behörden oder von Betrieben
durchge führt werden I

t Veranstaltungenr deren Ertrag ausschließlich
unmittelbar zu mildtäbigen Zwecken verwendet
wenn der mildtätige Zweck bei der Anmeldung
angegeben worden ist. 

i

und
wi rd,

nach $ f:

$r Steuerschuldner

steuerschuldner ist der unternehmer der veranstartung. AIs
unternehmer der veranstaltung giI t auch der Inhaber der
Räume oder Grundstücke, in denen die veranstaltung statt-
f indet, wenn er im Rahmen der veransta.ltung speisän oder
Getränke verkäuFt oder unmitterbar an den Einnahmen oder
dem Ertrag sus der Veranstaltung beteiligt ist.

$4 Steuerform

(t) Die Steuer ist
rechnen.

für jede Veranstal tunq gesondert zu be-

2

(2) Die Steuer wird
steuer ($$ 9 -(S r2) erhoben.

Kartensteuer ($$ , - 8), als Pausch-
oder als Steuer nach der Roheinnahme

als
tr)

(r) In der Form der Kartensteuer wird die steuer erhoben,
sofern und soweit die Teilnahme an der veranstaltung
von der Lösung von Eintrittskarten oder sonstigen Aus-
weisen abhängig gemacht ist,, es sei denn, da0 die
steuer als Pauschsteuer oder nach der Roheinnahme (Abs.
f und 4) zu erheben ist.

(4) Nach der Roheinnahme wird die steuer erhoben, wann die
voraussetzungen für die Erhebung in der Form der pausch-
steuer nicht gegeben sind und entweder auch die vor-
aussetzungen für die Erhebung in der Form der Karten-
steuer nicht gegeben sind oden die Durchführung der
Kartensteuer nicht hinreichend überwacht werden konn.

)
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Kartensteuer

5 er a tab tl

( l ) Die KartensLeuei r s l riach tJem auf der Karte sngegebenen
Preis zu berechnen. Sre: ist nach dem tatsächlichen
Entgelt zu bere6hlen, wenn dieses höher oder nachweisbar
niedriger rst.

(2) Entgelt ist die gesamte Vergütung, die für die Iei]-
nahme an der Verans ta I tung ge Fordert oder geleistet
wird. Zum Entgelt gehören auch die etwa gesondert
geforderte Steuer und die Vorverkaufsgebühr.

(l) Sind in dem auf der Karte angegebenen Preis oder in
dem Entgelt Beträge für Speisen oder Getränke ent-
haltenr so sind diese Beträge nach den in Betrieben
vergleichbarer Art üb I ichen Sätzen außer Ansatz zu
I assen .

(4) Teile des auf der Karte angegebenen Preise oder des
Entgeltes bleiben au0er Ansatz, wenn sie einem Dritten
zu einem von der Gemeinde als förderungswürdig aner-
kannten Zweck zu fl i e0en.

S6 Aus o ebe von Eintrittskarten

t

(r)

(?)

(r)

(4)

Eintrittskarten müssen mit fort,Iaufenden Nummern
und Steuerstempel ve rsehen söin, die Veranstaltung
kennzÄhhnen sowie das Entgelt oder die Unentgelt-
Iichkeit angeben.

bJird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein
Eintrittsgeld erhoben, so ist der Unternehmer ver-
pflichtet, an aIle Personen, denen der Zutritt ge-
stattet wird, Eintri ttskarten oder sonstige Ausweise
auszugeben. Die entwerteten Karten sind den Teilnehmern
zu belassen und von dresen der Gemeinde auf Vorlangen
vorzuzeigen.

Der Unternehmer hat der Gemeinde vor der Veranstaltung
die Eintritt,skarten vorzulegen, die dazu ?usgegeben
werden soIIen. Die Karten müssen bei der Gemeinde abge-
stempelt werden, wenn sie nicht von einer Vertrags-
druckerei der Geme inde gedruckt r{orden sind.

Uber die eusgegebenen Karten hat der Untcrn.hmer für
Jede Veranstal bung e inen fort Iau fendgn Nachncls tu
führen. Die nicht ausgegebenen'Karten sind drei Monate
aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlengen vorlulegen.

0 rulassen.(5) Die Gemeinde kann Ausnahmen von den Abs. t

0



s 7 Steuersätze

4

Veranstaltungen
10 vom Hundert

30 vom Hundert

bei Tanz- und kärnevalistischen
(S 1 Nr. 'l) 

.

bei Filmvorführüngen (S 1 Nr. 3)

3. in allen anderen FäI1en
(S 1 Nr. 2 und 5) 20 vom Hundert

Pre j-ses oder Entgelts.

- Entstehunq, Festsetzung und FäIIigkeit der Steuerschuld

des

1

2

SE

(1)

(2)

Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung.

Über die ausgegebenen Karten ist innerhalb von drei
Tagen nach der Veranstaltung mit der Gemeinde abzu-
rechnung. Die Abrechnung gilt als Steuererklärung.
Die Gemeinde kann andere Abrechnungszeiträume zulassen.

(3) Die Gemeinde setzt die Steuer fest und gibt sie dem
Steuerschuldner bekannt. Die Steuer mindert sich nach
der Zahl und dem Preis derjenigen Karten, die gegen
Erstattung zurückgenonrmen worden sind.

(4 ) Soweit die Gemeinde nichts anderes vorschreibt' ist
die Steuer innerhalb von zwei Wochen nach der Bekannt-
gabe an den Steuerschuldner fä11i9.

Pauschsteuer

Se Pauschsteuer nach festen Sätzen

Für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unter-
haltungsapparaten und -automaten (S 1 Nr. 5) beträgt die Steuer
für jeden angefangenen Kalendermonat für

1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit

a) bei Aufstellung in Gaststätten,
oder ähnlichen Räumen 4 5, -- Deutsche l"lark

60r-- Deutsche l"lark

15r-- Deutsche Mark

15r-- Deutsche Mark

zroei oder mehrere SpIeIe
t die Steuersätze gem.

Kantinen

b) bel Aufstellung in Spielhallen

2. I{usikautomaten

Sonstige Geräte ohne Gewinnmöglichkeit3

4 Für Geräte gem. Nr.
ermöglj-chenr ge1ten
Nr. 1 a) und b).

die gleichzeitig
Gewinnmögl lchke i

1,
je

-5-
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(2) Die Steuer i$t am 15. des (fotqenden) Xalendermonats
fältig. Die Gemeinde kann

ine vierteljährliche Fälligkeit für das
. - 4. Vierteljahr zum I5.02. r I5.05. 

'5.08. und 15. II. eines jeden Jahres oder

eine jährliche FäIIigkeit zum 01.07. eines
jeden Jahres

gestatten.

(l) Die Gemeinde kann vom Unternehmer verlangen, die Geräte
gem. $ 9, Für die im laufenden Kalendermonat die Steuer
entstehtr äuf einer von der Gemeinde vorqesctlriebenen
Erklärung nach Art, Anzahl und Aufstellort anzugeben. In
der Erklärung kann auch bestimmt werden, daß der Unternehmer
die Steuer säIbst zu berechnen hat (Steueranmeldung).

S rr Pauschsteuer nach der Größe des benutzten Raumes

-t

I
I

(r) Für Veranstaltungen' die im wesentlichen der Gewinn-
erzielung aus der Verabreichung von Speisen und
Getränken dienen oder wenn die Voraussetzungen für die
Erhebung der Kartensteuer nicht gegeben sind oder
u,enn die DurchfÜhrung der Kartensteuer nicht hinreichend
überwacht werden kann oder wenn sich bei der Erhebunq
in der Form der PauschsteUer ein höherer Steuerbetrag
ergibt, wird die Steuer nach der Größe des benutzten
Raumes erhoben.

(2) Die Größe des Raumes wird festgestellt nach der
Fläche der für die VorfÜhrung und Zuschauer be-
stimmten Räume einschlie0lich der Ränge ' Logen
und Galerien, lrJandelgänge und Erfrischungs-
räume, aber ausschlidlich der 8Ühnen- und Kassen-
räume, der Kleiderablage und Aborte. Findet die
Veranstaltung ganz oder teilweise im Freien statt t
so sind von den im Freien gelegenen FIächen nur
die für die Vorführung und die Zuschauer bestimmten
Flächen einschließIich der dazwischen gelegenen
hlege und angrenzenden Verendenr'ZeIte und ähnlichc
Einrichtungen anzurechnen.

(l) Die Steuer beträgt 1,- Deutsche Mark, bei den in $ t
Nr. 2 bezeichneten Veranstgltungen 2t- 0cutsche Harkt
für jede angefangenen l0 m4 Veranstaltungsfläche.
Für die im Freien gelegenen Teile der versnstaltungs-
Fläche werden 50 v.H. dieser Sätze .in Ansatr gebrac'ltt.
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( 4 ) 8ei Veranstal tungen, die übcr
r ,i:,,:,,,,:.. :,:,,:;,,,,..[.9,--i..Il,g.lr,?p.?r.Ifr,?,i,!,*,1]in?"ytg-"hLR.l
,,,...r. "'5$öü+ii."Bä1'Väi'anstaItungCö;

wird'die Steuer für jeden sng
erhoben.

den Eintritt der allge-
cIt I d

ders t) r'.,, ... . . 
r.

(5) 0ie Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im
übrigen gilt $ e entsprechend.

Steuer naeh der Roheinnahme

$ 12 Steuer nach der Roheinnahme

Gemeinsame VorschriFten und Verfahren

$ rl Meldepflichten

(f) Für die Steuer nach der Roheinnahme gelten die für die
Kartensteuer ma0gebl ichen Sätze.

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Im
übrigen gelten S'5 Abs. 4 sowie $ I Abs- J und 4 ent-
sprechend.

( I ) Vergnügunelen, die in der Gemeinde
sind bei der Gemeinde spätestens
enzumelden.

verenstaltet
drei l"lerktage

we rden ,
vorher

(2) Zur Anmeldung sind der Unternehmer
und der Inhaber der dazu benutzten
stücke verp flichtet .

der Veransteltung
Räume oder Grund-

(t)

(4)

Bei Veranstaltungen e inzelner Unternehmer kann die
Gemeinde eine einmal ige Artmeldunq Für eine Reihe
von Veranstaltungen für ausreichend erklären.

In den FätIen des $ t Nr. 5 ist die Inbetriebnahme
eines Apparates oder Automaten in einer Gaststätte 

'einem Vereinsraum, einer Kantine oder einem anderen
der öffentlichkeit zugän{lictren 0rt unverzÜ9Iich an-
zumelden. Als Inbetriebnahme gi I t die erste Au fsbel Iunq
des Gerätes, wenn der Gemeinde entgegenstehende Um-
stände nicht unverzüglich mitgeteilt worden sind. Die
Anmeldung gilt für die gesamte Betriebszeit dieses und
eines im Austausch an seine Stelle tretenden gleicherti-
gen Gerätes. Die Au0erbetriebnahme des anqemeldeten Ge-
rätes oder des Austauschgerätes

ist unverzüglich zu mel'd,;:n; andernfalls gilt
sIs Tag der Au0erbetriebnahme frÜnestens der Tag der t'lel-
dung. iritt im Laufe eines Kalendermonats an die SteI Ie
eines der in S 9 genannten Apparate und Automaten im
Austausch ein gleichartiges Gerät, so 9i It fÜr die Be-
rechnung und Entrichtung der Steuer das ersetzte Gerät
eIs weitergeführt.

7
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4 - Vorv FäIIi keit herheit.sleist

dle Durchsetzungi de's 5teuersnspruchs. 9efährdet'eFsche'int.

15 - Ordnu i dri kei ten

VerstöBe gegen 5 6 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz-l: A!l' 4-oder $ 13

Abs.4 Satz I tinä ö.äÄungswiOrigkeiten nach $ 18 Abs. 2 Nr. 2 des

Nds. Korrnunal abgabengesetzes .

E 16 - Inkrafttreten

Diese 5atzung tritt am 01. Januar I986 in Kraft.

Nortmoor, den 19 .11. 1 985
Gemei-nde Nortmoor4,

/M/n,gp+
selme isferBüT

Geme direktor

{r



lrste Satzung zur Anderung der Satzung über die Erhebung der
Vergnügungssteuer der Gemeinde Nortmoor

Aufgrund der $$ 6, 40 und 83 derNiedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom
22.08.1996 (Nds. GVBL. S. 382) und der $$ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) i.d.F. vom 11.02.1992 (Nds. GVBL. S.2g), zuletztgetinderr durch
Gesetz vom 28.5.1996 (Nds. GVBL. 5.242), hat der Rat der Gemeinde Nortmoor in seiner
Sitzung am 18.12.1997 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I :

$ 9 der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer der Gemeinde Nortmoor vom
01.01.1986 wird geändert und erhalt folgende Fassung:

Q 9 Pauschsteuer nach festen Säfzen

Für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten und -automaten($ I Nr. 5) betragt die Steuer für jeden angefangenen Kalende.äonat je Gerät für:

L Gerät mit Gewinnmoglichkeit
a) bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen

oder ähnlichen Räumen
b) bei Aufstellung in Spielhallen

2. Für Geräte gem.Nr.1, die gleichzeitigzwei oder mehrere
Spiele ermöglichen, gelten je Gewinnmöglichkeit die
Steuersätze gemäß Nr. I a) und b).

3. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit mit Ausnahme der Geräte
zu Nr. 4 und Nr. 5
a) bei Aufstellung in Gaststätten, Kantinen

oder ähnlichen Räumen
b) bei Aufstellung in Spielhallen

4. Musikautomaten

5. Geräte, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere,
die verherrlichung oder verharmlosung des Krieges oder
sexuelle Handlungen als Gegenstand haben

Artikel II:

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.199g in Kraft.

Nortmoor, I 8.Dezemb er 1997

100,-- DM
500,-- DM

30,-- DM
50,-- DM

20,-- DM

1.000,-- DM

,a-.t'.... Gemeindedirektor

l+Afurr^,q'r^
0,u

- I r-.1

( Denkena )

'ltr.](

(l,rla11entin)


